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Steuergerechtigkeit herstellen!

Mit Stand September wurden 9 Milliarden Euro an Kurzarbeitsbeihilfen, 1,87 Milliarden an 
Fixkostenzuschüssen, 3,9 Milliarden an Umsatz- und Verlustersatz sowie 3,1 Milliarden an 
Ausfallbonus ausbezahlt. Den Hilfen für Unternehmen gegenüber stehen deutlich geringere 
Unterstützungsleistungen für Familien, Arbeitslose und Härtefalle, wie die Zahlen des Momentum 
Instituts belegen. So betrugen die Aufwendungen für den Kinderbonus lediglich 0,66 Milliarden Euro, 
jene für die Arbeitsloseneinmalzahlungen nur 0,34 und die für den Familienhärteausgleich gar nur 
0,1 Milliarden Euro.

Österreich war somit extrem großzügig was Subventionen in der Pandemie betraf und ein Großteil 
der Auszahlungen ging an Unternehmen. Insgesamt profitierten diese von Leistungen in der Höhe 
von knapp 5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes.

Arbeitnehmer*innen, die gemeinsam mit den Pensionist*innen und als Konsument*innen 80 Prozent 
der Steuerlast tragen, haben die Unternehmen somit in der Krise großzügig unterstützt, wie die 
Analyse des Volkswirtschaftlichen Referats des ÖGB darstellt. Schon jetzt tragen Unternehmen mit 
der Körperschaftssteuer lediglich rund 7 % des Steueraufkommens bei.

Vor diesem Hintergrund und der im Laufe der Pandemie stark angestiegenen Staatsschuldenquote 
wurde von der österreichischen Bundesregierung eine sogenannte ökosoziale Steuerreform 
verkündet.

Diese beseitigt die Ungerechtigkeiten im Steuersystem nicht, nein im Gegenteil sie soll sie 
verschärfen. So soll einerseits die Körperschaftssteuer weiter auf letztlich 23 Prozent gesenkt 
werden. Dabei liegt die Steuerleistung der österreichischen Unternehmen schon jetzt unter OECD-
Schnitt. Eine wesentliche Rolle dabei spielt die schmale Steuerbemessungsgrundlage. Hinzu kommt 
die geplante Erhöhung des Gewinnfreibetrages, die Erhöhung bei der Abschreibung für geringwertige 
Wirtschaftsgüter und die Einführung eines Investitionsfreibetrages. In Summe beträgt die Entlastung 
daher für Unternehmen jährlich 1,55 Milliarden Euro.

Für Arbeitnehmer*innen sind jedoch kaum Entlastungschritte vorgesehen. Gemessen am 
Bruttoinlandsprodukt, fällt die Steuerreform hier geringer als 2016 aus. Sie gleicht gerade einmal die 
kalte Progression aus und tut auch das nicht für alle Betroffenen. Von der Senkung der 
Steuertarifstufen profitieren vor allem die obere Mittelschicht und jene mit hohen Einkommen, jene 
unter 1800 Euro Monatseinkommen werden gar nicht umfasst. Die geplante Erhöhung des 
Familienbonus geht aufgrund der Einkommensdifferenz überwiegend an Männer, während Frauen 
den Großteil der Betreuungsarbeit übernehmen.

Hinzu kommt die ungleiche Verteilung der Mehrbelastung durch die CO² Bepreisung und die lediglich 
regionale Differenzierung der Ausgleichszahlungen. Insbesonders Mieter*innen haben keine 
Möglichkeit sich die Art der Beheizung ihrer Wohnungen selbst auszusuchen.

Vollkommen unangetastet bleibt die Besteuerung der Vermögen und Erbschaften. Dabei wäre 
gerade hier großes Potenzial gegeben. Die Vermögensteuer wurde 1993 abgeschafft, die 
Erbschaftssteuer ist 2008 ausgelaufen. 



Die 176. Vollversammlung der AK Wien fordert daher die österreichische Bundesregierung 
auf, die Steuerreform dahingehend zu adaptieren, dass

mehr Steuergerechtigkeit hergestellt wird•
Die großen Vermögen durch eine Vermögensbesteuerung an den Kosten der •
Pandemie beteiligt werden.
sich die großen Konzerne, welche im Rahmen der staatlichen Unterstützungen •
während der Pandemie überproportional profitiert haben, über eine Erhöhung der 
Körperschaftsteuer statt an einer Senkung, an den Kosten dieser 
Unterstützungsleistungen beteiligen.
besonders niedrige und mittlere Einkommen tatsächlich entlastet und nicht nur •
bzw. nicht einmal die kalte Progression ausgeglichen wird.
die Selbstverwaltung und Beitragsfinanzierung der Sozialversicherung nicht •
ausgehöhlt wird.
sich Kosten für CO²-Emissionen gleichmäßig verteilen, unabhängig ob diese von der •
Industrie, der Landwirtschaft oder von ArbeitnehmerInnen stammen und die 
tatsächlichen Verantwortlichen - im Falle von Mietwohnungen also die 
Vermieter*innen - in die Pflicht nehmen.
Kinder unabhängig vom Einkommen der Eltern gleich stark unterstützt werden und •
finanzielle Leistungen vorrangig an das überwiegend die Betreuung übernehmende 
Elternteil ausbezahlt werden.
sich auch ausreichend budgetäre Spielräume ergeben, damit wichtige •
Zukunftsinvestitionen wie etwa der Ausbau des öffentlichen Verkehrs möglich 
bleiben und keine Ausgabenkürzungen zur Budgetkonsolidierung drohen.

Angenommen ☒ Zuweisung ☐ Ablehnung ☐ Einstimmig ☐ Mehrheitlich ☒
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